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Hinweise zum Kurs- und Ausbildungsprogramm 2012 des Feuerwehrinspektorats 
 

Einführungskurse 

2012.101.01-07 

EFK Angehörige der Feuerwehr 

 Die Ausbildung der Neueingeteilten wird an regionalen 

Kursen einheitlich vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten 

einen ersten Einblick in das Feuerwehrwesen und üben 

sich in der Grundausbildung Rettungsdienst und Brand-

bekämpfung. 

Als Klassenlehrer amten speziell ausgebildete Feuer-

wehroffiziere. 

Obligatorisch für alle neu eingeteilten AdF.  

Achtung: Die einzelnen Kurse werden nur durchgeführt, 

wenn mindestens 40 Kursteilnehmer gemeldet sind. Die 

gemeldeten Teilnehmer annullierter Kurse werden nach 

Möglichkeit am gleichen Datum einem anderen Kursort 

zugeteilt. 

2012.102.01/02 

EFK Gruppenführer 1 

* Dieser Kurs dient zusammen mit dem Kurs EFK Grup-

penführer 2 der Ausbildung der ersten Kaderstufe der 

Feuerwehren.  

Der Schwerpunkt des EFK Gruppenführer 1 ist die Füh-

rung einer Gruppe im Einsatz 

1. Teil Gruppenführerkurs:  

Der 2. Teil wird im Frühjahr 2013 absolviert. 

2012.103.01/02 

EFK Gruppenführer 2 

* Dieser Kurs dient zusammen mit dem Kurs EFK Grup-

penführer 1 der Ausbildung der ersten Kaderstufe der 

Feuerwehren.  

Schwerpunkte des EFK Gruppenführer 2: Vermittlung 

der Ausbildungsmethodik Stufe Angehörige der Feuer-

wehr und Grundkenntnisse der Einsatzführung. 

2. Teil Gruppenführerkurs:  

Fortsetzung der Kursarbeit vom Herbst 2011. 

2012.104.01 

FK Chef Elektrodienst 

* Die Teilnehmenden werden auf die neue Aufgabe als 

Chef oder Stellvertreter der Elektroabteilung vorbereitet. 

Schwerpunkte bilden vor allem die Führung und die Aus-

bildungsplanung. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannte Chefs der 

Elektroabteilung. 

2012.105.01 

FK Chef Verkehrsdienst 

* Die Teilnehmer werden auf die Aufgabe als Chef oder 

Stellvertreter der Verkehrsabteilung vorbereitet. Schwer-

punkte sind die Führung und die Ausbildungsplanung. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannte Chefs der 

Verkehrsdienstabteilung. 
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2012.106.01 

FK Chef Sanitätsdienst 

* Die Teilnehmer werden auf die neue Aufgabe als 

Chef/Stellvertreter der Sanitätsabteilung vorbereitet. 

Schwerpunkte bilden vor allem die Führung und die Aus-

bildungsplanung. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannte Chefs der 

Sanitätsabteilung. 

2012.107.01 

EFK Feuerwehradministratoren 

* Die Anforderungen an die Feuerwehradministration sind 

umfangreich und vielseitig. Der Kurs dient der Ausbil-

dung neuer Fouriere und beinhaltet sämtliche administra-

tiven Belange der Feuerwehr sowie Informationen über 

Dienstleistungen und administrative Abläufe. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannten Verant-

wortlichen für die Administration (Fouriere). 

2012.108.01 

EFK Materialwarte 

* Moderne und technisch anspruchsvolle Ausrüstungen 

verlangen eine sorgfältige und fachmännische Pflege. An 

diesem Kurs werden zukünftige Materialwarte der Feu-

erwehren in ihre Aufgabe eingeführt. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannte Verantwort-

liche für die Materialverwaltung (Feldweibel). 

2012.109.01 

EFK Offiziere 1 

* Dieser Kurs gehört zusammen mit dem EFK Offiziere 2 

zur Ausbildung von Feuerwehroffizieren und befähigt sie, 

in den Feuerwehren als Ausbilder eingesetzt zu werden. 

Schwerpunkte: Vermittlung der methodischen Kompe-

tenzen als Ausbilder auf allen Stufen der Feuerwehr. 

1. Teil Offizierskurs: 

Der 2. Teil wird im Frühjahr 2013 absolviert. 

2012.110.01 

EFK Offiziere 2 

* Dieser Kurs gehört zusammen mit dem EFK Offiziere 1 

zur Ausbildung von Feuerwehroffizieren und befähigt sie, 

in den Feuerwehren als Einsatz- und Übungsleiter einge-

setzt zu werden. Schwerpunkte: Führung einer Formati-

on im Einsatz,  Kenntnisse der Feuerwehrorganisation, 

sowie vorbereiten, durchführen und besprechen von 

Einsatzübungen. 

2. Teil Offizierskurs: 

Fortsetzung der Kursarbeit vom Herbst 2011. 
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2012.111.01 

EFK Chef Ausbildung 

* Ein effizienter und sicherer Feuerwehreinsatz verlangt 

eine zielgerichtete und gut geplante Ausbildung. Der 

dafür ausgebildete Feuerwehroffzier trägt als Chef Aus-

bildung  der Feuerwehr die Verantwortung für die 

Übungsplanung, -durchführung und -auswertung. Er 

unterstützt das Feuerwehrkader in der Ausbildungstätig-

keit. Der Kurs vermittelt die dafür notwendigen Grundla-

gen, Hilfsmittel und Vorgaben des Feuerwehrinspekto-

rats. 

Der Kurs ist obligatorisch für neu ernannte Chefs Aus-

bildung. 

2012.112.01 

EFK Kommandanten/Stellvertreter 

* Dieser Kurs ist an die neu eingesetzten Kommandanten 

und Stellvertreter gerichtet und dient der Vorbereitung für 

die Gesamtführung der Feuerwehr. Die Teilnehmenden 

erhalten einen Überblick über alle Bereiche der Führung. 

Sie lernen ihre Rechte und Pflichten sowie die Dienstleis-

tungen der Gebäudeversicherung Luzern und administra-

tiven Abläufe kennen. 

Der Kurs ist obligatorisch für alle neu ernannten Kom-

mandanten und Stellvertreter. 

 

 
 
 

  



 

   4/7 

Fachkurse 

2012.202.01/02 

FK Verkehrsdienst 

 Diese Spezialisten werden im Ereignisfall für Verkehrs-

regelung und Absperrmassnahmen eingesetzt. Die Aus-

bildung erfolgt durch Polizisten der Luzerner Polizei. 

Die Kurse bestehen aus jeweils zwei Kurshalbtagen. 

Der Kurs ist für Neueingeteilte der Verkehrsabteilung, 

welche auf öffentlichen Strassen Verkehrsdienst leisten 

obligatorisch. 

2012.205.01-04 

FK Atemschutz-Geräteträger 

(neu) 

 Dieser Kurs gehört zusammen mit dem FK Atemschutz-

Truppführer zur Ausbildung von Atemschutzeingeteilten. 

Jeder Atemschutz-Geräteträger erlernt die Grundlagen 

der Fachausbildung Atemschutz. Er lernt das Gerät, die 

Ausrüstung, die Grundregeln und Sicherheitsbestimun-

gen im Atemschutzdienst kennen. In praktischen Übun-

gen wird er auf die Trupparbeit im Ernstfalleinsatz vorbe-

reitet. 

Der Kurs soll im ersten Jahr der Einteilung in den Atem-

schutz absolviert werden und ist für alle Atemschutzein-

geteilte obligatorisch.  

Anforderungen: 

 Einführung gemäss Atemschutzausbildungskonzept 

des Feuerwehrinspektorates der eigenen Feuerwehr 

ist erfolgt 

 Der Tauglichkeitstest (Arztuntersuch) ist bestan-

den und im Dienstbüchlein eingetragen 

2012.206.01-04 

FK Atemschutz-Truppführer 

(alt) 

 Jeder Atemschutz-Geräteträger soll auch als Truppführer 

oder Truppüberwacher eingesetzt werden können. Die 

Anforderungen im Ernstfall verlangen eine gute Ausbil-

dung in Fach- und Einsatztechnik für alle Atemschutz-

Truppführer und Überwacher. 

Der Kurs soll im zweiten Jahr der Einteilung in den 

Atemschutz absolviert werden und ist obligatorisch. 

Anforderungen: 

 Die Teilnehmer leisten mindestens im zweiten Jahr 

Atemschutzdienst 

 Der Tauglichkeitstest (Arztuntersuch) ist bestan-

den und im Dienstbüchlein eingetragen 

Dieser Kurs wird identisch wie im 2011 durchgeführt. Ab 

2013 findet er gemäss Ausbildungskonzept des Feuer-

wehrinspektorates als eintägiger Kurs statt.  

2012.208.01 

FK Strassenrettung 

 

 Der Kurs richtet sich an Neueingeteilte der Strassenret-

tungsformationen. Der korrekte Umgang mit den spezifi-

schen Gerätschaften zur Bergung aus Fahrzeugwracks 

wird praktisch geübt. 

Als Klassenlehrer amten Feuerwehroffiziere der Stütz-

punktfeuerwehren. 
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2012.210.01/02 

FK Kader Anhängeleiter 

 Der Kurs bildet Gruppenführer und Offiziere im Einsatz 

der Anhängeleiter aus.  

 

 

2012.212.01 

FK ADL/HR Maschinisten 

 Der Kurs dient der Ausbildung von Maschinisten der 

Autodrehleiter (ADL) oder des Hubretters (HR). Der 

Schwerpunkt liegt in der Schulung der Einsatztaktik, um 

die ADL oder den HR schnell zu positionieren und effek-

tiv einzusetzen. 

Der Kurs richtet sich an Maschinisten ADL/HR der Stütz-

punkte Emmen, Sursee und Stadt Luzern. 

2012.213.01-03 

FK Vorbereitung Theorieprüfung C1 

 An den drei Kursen werden die zukünftigen Fahrer durch 

Fahrlehrer auf die Theorieprüfung C1 vorbereitet und für 

die Prüfung angemeldet. 

 Bitte separates Anmeldeformular benutzen. 

Das Anmeldeformular gilt als Aufgebot, es wird kein zu-

sätzliches Aufgebot versendet 

2012.217.01 

FK Schulung Brandschutzausbildung 

 Bei Schulungen durch die Feuerwehr ist es wichtig, das 

fundiertes Wissen weitergegeben wird. Der Kursteilneh-

mer erfährt, wie eine Brandschutzausbildung methodisch 

interessant durchgeführt wird und wie das Brandsimula-

tionssystem der Gebäudeversicherung dafür effizient 

eingesetzt wird. Zudem werden Grundlagen im bauli-

chen, technischen und organisatorischen Brandschutz 

vermittelt.  
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Weiterbildungskurse 

2012.301.01-05 

WBK Atemschutz-Truppführer 

 Dieser Kurs richtet sich an erfahrene Atemschutz-

Truppführer und beinhaltet Themen wie z.B. AS-Notfall, 

Flashoverbox, Wärmebildkamera, Absuchen grosser 

Räume, Einsatzübung auf der MBA usw. 

Die Themen wechseln im Vierjahresrhythmus 

 

Anforderungen: 

 Der Fachkurs Atemschutz-Truppführer ist absol-

viert 

Der Tauglichkeitstest (Arztuntersuch) ist bestanden 

und im Dienstbüchlein eingetragen 

Maximal ca. 1/5 der AS-GT anmelden (Amt Willisau und 

Entlebuch: keine Tn anmelden  AS Inspektion) 

2012.304.01-06 

WBK Gruppenführer 

 Der Kurs dient der Festigung und Weiterbildung der 

Gruppenführer in den Bereichen Rettungsdienst, Brand-

bekämpfung, Einsatzführung und Ausbildungsmethodik. 

 

2012.305.01 

WBK Kader Stützpunkte 

 Thema: Autobahneinsätze 

Der Kurs behandelt Themen der Einsatzführung auf den 

offenen Strecken und in den Tunnels der Nationalstras-

sen anhand von ausgewählten Szenarien und Fachrefe-

raten.  

Ebenfalls wird die Zusammenarbeit mit den Partnern 

LuPol, RD 144 und Zentras thematisiert 

Der Kurs richtet sich an Offiziere der A Stützpunkte  

(Nationalstrassen) 

2012.311.01/02 

WBK Offiziere Atemschutz 

 Der Kurs richtet sich an neue sowie bereits verantwortli-

che Chefs/Stellvertreter der Atemschutzabteilungen und 

befasst sich mit der Ausbildungsplanung, der Organisati-

on sowie mit der theoretischen und praktischen Bearbei-

tung ausgewählter Themen aus dem Bereich Fachtech-

nik 

Der Kurs ist für diejenigen Chefs der Atemschutzabtei-

lungen, welche im Jahr 2012 ein Training auf den MBA‘s 

vorgesehen haben sowie Voraussetzung für die Funktion 

des Chefs Atemschutz in der Feuerwehr. 

 Obligatorisch für die Chef Atemschutz der Ämter 

Entlebuch und Hochdorf. 

2012.316.01 

WBK Offiziere Ausbildungsmethodik 

 Dieser Kurs dient der Weiterbildung der Offiziere in der 

Ausbildungsmethodik. Ausbildungsthemen aus dem Ret-

tungsdienst und der Brandbekämpfung werden vorberei-

tet, durchgeführt und besprochen.  

Bestandteil des Kurses ist der Einsatz als Klassenlehrer 

an den regionalen Einführungskursen für Angehörige der 

Feuerwehr. 
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2012.318.01 - 06 

WBK Kommandanten/Stellvertreter 

 Die Kommandanten sind das Bindeglied zwischen Feu-

erwehrinstanz, Feuerwehren und Gemeindebehörden / 

Betriebsleitungen. Bei Neuerungen und Änderungen in 

Administration, Führung und Erfahrungen aus Ernstfall-

einsätzen sind sie die direkten Ansprechpartner.  

Obligatorisch für alle Kommandanten und Stellvertreter 

 

 Ämterzuteilung beachten! 

Spezialkurse 

2012.402.01/02 

WBK Blauer Pool 

 Dieser Kurs ist obligatorisch für alle Angehörigen des 

Blauen Pools. Die Vertiefung der Handhabung des Mate-

rials und der Abläufe im Einsatz bilden den Schwerpunkt. 

Nur für Angehörige des Blauen Pools. 

 

 

 

 

Hinweis 

Die Grundlage für das Kurs- und Arbeitsprogramm 2012 des Feuerwehrinspektorats bildet das Ausbildungskonzept 2012 - 2017. Die Kursbeschriebe geben Auskunft 

über Kursinhalt, Kurszielsetzungen und Anforderungen. Das Kurs- und Arbeitsprogramm beinhaltet die drei Kursarten Einführungskurse, Fachkurse und Weiterbil-

dungskurse. Voraussetzung für den Besuch eines Weiterbildungskurses ist die Absolvierung des entsprechenden Einführungs- oder Fachkurses. Die im Ausbil-

dungskonzept unter „Anforderungen“ umschriebenen Voraussetzungen sind für die Kurse verbindlich.  

Die mit * bezeichneten Kurse sind für die Ernennung in die entsprechenden Chargen gemäss FSG § 93 obligatorisch.  

Bei Fragen steht das Feuerwehrinspektorat gerne zur Verfügung.  
 

 

 
Luzern, 04.11.2011 
 

 


